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Ausgangslage: Endlagerung

• Die Errichtung atomarer Endlager war und ist auf 
Grund des besonderen Gefährdungspotentials der 
radioaktiven Abfälle und der erforderlichen langen 
Zeiträume staatliche Aufgabe (§ 9a Abs. 3 S. 1 AtG). 

• Den Staat trifft (bzw. traf) dabei „nur“ die 
Erfüllungsverantwortung, die 
Finanzierungsverantwortung liegt (bzw. lag) – nach 
ihren jeweiligen Anteilen - bei den Verursachern der 
radioaktiven Abfälle (§§ 21a, b AtG, § 21 StandAG).



Ausgangslage: Stilllegung und Rückbau der 
Anlagen, Verpackung der Abfälle

• Für die gesamte Abwicklung und Finanzierung 
der Bereiche Stilllegung und Abbau der 
Anlagen sowie die fachgerechte Verpackung 
der radioaktiven Abfälle waren und sind die 
AKW-Betreiber verantwortlich.  

• Erfüllungs- und Finanzierungsverantwortung 
fielen und fallen zusammen.



Verpflichtung zur Sicherstellung der 
Finanzierungsvorsorge

• Der Staat ist insgesamt zur Sicherstellung der 
Finanzierungsvorsorge für Stilllegung und 
Rückbau der AKWs, die fachgerechte Verpackung 
und die geordnete Beseitigung der radioaktiven 
Abfälle verpflichtet. 

• Die von den AKW-Betreibern gemäß § 249 HGB 
gebildeten handelsrechtlichen Rückstellungen 
waren und sind nicht insolvenzfest und nicht 
gegen gesellschaftsrechtliche 
Umstrukturierungen geschützt.



Entsorgungsfondsgesetz

• auf Grundlage der Empfehlungen der 
„Kommission zur Überprüfung der Finanzierung 
des Kernenergieausstiegs“ (KFK) vom April 2016 
erarbeitet, im Juni 2017 in Kraft getreten,

• ergänzt durch die VO „über die Vereinnahmung 
von Zahlungen nach dem EntsorgungsfondsG“ 
(EntsorgFondsGZVO) sowie das „G zur Regelung 
des Übergangs der Finanzierungs- und 
Handlungsplichten für die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle der Betreiber von 
Kernkraftwerken“ (EntsorgungsübergangsG). 



EntsorgFondsG

• Regelt die Errichtung eines ör Fonds 
(Entsorgungsfonds) in der Rechtsform einer ör 
Stiftung,

• in den die Betreiber bis 1.7.2017 den in 
Anhang 2 des EntsorgFondsG genannten 
Grundbetrag in Barmitteln einzahlen mussten 
(§ 7 Abs. 2). 



Nachschusspflicht

• § 8 Abs. 2 EntsorgFondsG sieht dem Grunde nach 
eine Nachschusspflicht der Betreiber vor: Drohen 
die dem Fonds zur Verfügung stehenden Mittel 
innerhalb der jeweils nächsten zehn Jahre nicht 
auszureichen, um die durch den Fonds nach § 10 
zu erstattenden Kosten zu decken, so fordert das 
BAFA von dem Einzahlenden die Einzahlung eines 
Nachschusses im erforderlichen Umfang. 

• Nachhaftung nach NachhaftungsG.



Enthaftung der Betreiber

• Aber: Die Nachschusspflicht der Betreiber 
kann von diesem optional beendet werden, 
indem sie bis spätestens 31.12.2022 einen 
Risikoaufschlag in Höhe von 35,47 % des 
Rückstellungsbetrags in den Fonds einmalig 
einzahlen (§ 7 Abs. 3 EntsorgFondsG). 

• Damit endet dann auch Nachhaftung der 
herrschenden Unternehmen.



Ratenzahlung

• Eine Einzahlung der Rückstellungen in Raten 
ist möglich, wenn die Betreiber zugleich für 
die Zahlung des Risikoaufschlags optieren und 
eine entsprechende Sicherheitsleistung in 
Höhe des Gesamtbetrags anbieten (§ 7 Abs. 4 
EntsorgFondsG).





Vereinbarkeit mit Verursacherprinzip?

• Es spricht Einiges dafür, dass die Summe von 23,75 
Mrd. Euro nicht ausreichen wird, die Kosten für die 
Zwischenlagerung, die Suche und Errichtung eines 
Endlagers für hochradioaktive Abfälle sowie für den 
Betrieb der Endlager zu decken.

• Die Möglichkeit der Enthaftung der Unternehmen im 
Hinblick auf Zwischen- und Endlagerung zu einem 
Zeitpunkt, in dem die über Jahrzehnte und in 
Jahrzehnten anfallenden Kosten nur ansatzweise 
bezifferbar sind, konterkariert das Verursacherprinzip.



Aktuelle Fragen?

• Gesellschaftliche Kontrolle der Anlagepolitik 
der Entsorgungsfonds?

• Zukunftsweisende ökologisch und ethisch 
vertretbare Anlagerichtlinien? 



Keine Sicherung der Rückstellungen für 
Stilllegung, Rückbau und Verpackung

• Für Stilllegung und Rückbau der AKWs sowie 
die Verpackung der radioaktiven Abfälle ist 
unverändert das System der „bloßen“ 
handelsrechtlichen Rückstellungen nach §§ 
249 ff. HGB maßgeblich. 



Zusätzlich: a) Staatlicher Auskunftsanspruch

• Durch das „G zur Transparenz über die Kosten 
Stilllegung und des Abbaus der Kernkraftwerke 
sowie der Verpackung radioaktiver Abfälle“ 
(TransparenzG) vom 27.1. 2017 wurden 
Transparenzanforderungen an die Betreiber 
sowie ein Auskunftsrecht des BAFA normiert.

• Die aktuell im Entwurf vorliegende 
„Rückbaurückstellungs-TransparenzV“ soll in 
Ausfüllung des TransparenzG die Art und Weise 
der Auskunftserteilung konkretisieren.



Zusätzlich: b) Nachhaftung

• Das „G zur Nachhaftung für Abbau- und Entsor- 
gungskosten im Kernernergiebereich“ (NachhaftungsG) 
vom 27.1.2017 schafft die Begrenzung der 
Nachhaftung der herrschenden Unternehmen ab. 

• Eine Inanspruchnahme eines herrschenden 
Unternehmens setzt eine ernsthafte und endgültige 
Zahlungsverweigerung eines Betreibers, dessen 
Zahlungseinstellung, drohende Zahlungsunfähigkeit, 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung oder sons- 
tige besondere Umstände voraus, die die Inanspruch- 
nahme eines herrschenden Unternehmens 
rechtfertigen. 



Zwar: Verbesserungen

• Mit dem TransparenzG soll dem Bund zwar Klarheit 
darüber verschafft werden, inwieweit die künftigen 
Ausgaben für Stilllegung und Abbau der Anlagen sowie 
für die Verpackung radioaktiver Abfälle der Höhe nach 
gedeckt sind und ob die vorgesehenen Mittel zum 
benötigten Zeitpunkt liquide vorliegen werden. 

• Mit dem NachhaftungsG wurde zwar immerhin die 
Begrenzung der Nachhaftung der Mutterkonzerne 
abgeschafft. Im Falle der Insolvenz eines 
Mutterkonzerns bestünde aber weiterhin keine 
Sicherheit.



Aber: Keine dauerhafte Sicherung

• Die Finanzierungsvorsorge für Stilllegung und 
Rückbau der Anlagen sowie die fachgerechte 
Verpackung ist nicht gesichert. 

• In anderen Bereichen (weniger) 
risikorelevanter Tätigkeiten sind spezielle 
Sicherungsvorschriften zur Gewährleistung 
der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Pflichten 
selbstverständlich (z.B. § 12 Abs. 1 BImSchG 
oder § 18 DeponieV). 



Weitere aktuelle Fragen der Finanzierung?

• Konsequenzen aus dem Urteil des BVerfG vom 
6.12.2016 zur weitgehenden 
Verfassungsmäßigkeit des Atomausstieg und 
zur Notwendigkeit von Entschädigungen in 
zwei Einzelfällen?



Exkurs: Export sog. Defektstäbe von Brunsbüttel 
nach Schweden 

• Erforderliche Genehmigungen:

• Beförderungsgenehmigung, die den Transport 
von Brennelementen von Brunsbüttel zur 
deutsch-dänischen Grenze ermöglicht (§ 4 
Abs. 1, 2 AtG) sowie 

• Ausfuhrgenehmigung für die 
grenzüberschreitende Verbringung der 
Brennelemente aus Deutschland nach 
Schweden (§ 3 Abs. 1 AtG).



Beförderungsgenehmigung

• § 4 Abs. 2 AtG stellt ausschließlich auf den 
Beförderungsvorgang und dessen Sicherheit, 
nicht aber auf die spätere Verwendung der zu 
befördernden Kernbrennstoffe ab. Ein 
„Einfallstor“ für die Berücksichtigung von 
Umständen außerhalb des 
Beförderungsvorgangs bietet § 4 AtG nicht.



Ausfuhrgenehmigung

Die Ausfuhrgenehmigung ist gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 2, § 22 
Abs. 1  AtG vom BAFA zu erteilen, wenn 

• keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken 
gegen die Zuverlässigkeit des Ausführers ergeben, und 

• gewährleistet ist, dass die auszuführenden 
Kernbrennstoffe nicht in einer die internationalen 
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland auf 
dem Gebiet der Kernenergie oder die innere oder 
äußere Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschlandgefährdenden Weise verwendet werden. 
 



§ 1 Abs. 2 StandAG

• „Zur Erreichung dieses Ziels werden zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und anderen 
Staaten keine Abkommen geschlossen, mit 
denen nach den Bestimmungen der Richtlinie 
2011/70/EURATOM eine Verbringung 
radioaktiver Abfälle einschließlich 
abgebrannter Brennelemente zum Zweck der 
Endlagerung außerhalb Deutschlands 
ermöglicht würde.“



Exportverbot aus Zusammenschau AtG 
mit StandAG?

• StandAG enthält kein umfassendes 
Exportverbot.

• Gefährdung des Ziels des StandAG durch 
Export der Defektstäbe?

• Anhaltspunkte dafür, dass Forschungszweck 
nicht der eigentliche Zweck der Verbringung? 
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